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Zitat von dukimono

Richtig! 

Angenommmen ich würde keine Elternzeit beantragen und das Kind käme zwei
Wochen nach Termin. Dann hätte ich noch 4 Tage frei, bis das Schuljahr beginnen
würde. Gäbe es dann irgendeine Möglichkeit, die erste Schulwoche unbezahlt frei zu
bekommen?

Theoretisch kannst du unbezahlten Sonderurlaub beantragen. In der Praxis ist mir kein
ähnlicher Fall bekannt, wo das die Lösung war.
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